
 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 07.04.2017 (GV. NRW. 
S. 414), hat die Universität Duisburg-Essen folgende 
Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Grundordnung der Universität Duisburg-Essen vom 
13.08.2015 (Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 497 / 
Nr. 95), zuletzt geändert durch zweite Änderungsordnung 
vom 31.05.2016 (Verkündungsblatt Jg. 14, 2016, S. 379 / 
Nr. 57) wird wie folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „drei“ durch das 

Wort „vier“ sowie der Wortlaut „eines Wahlfrau-
engremiums“ durch den Wortlaut „einer Findungs-
kommission“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „erste“ und die 

Wörter „jede weitere Amtszeit beträgt vier Jahre“ 
ersatzlos gestrichen. Der Satz 2 wird ersatzlos ge-
strichen. 

c. Absatz 4 wird wie folgt ersetzt: 

„Näheres zu Abs. 1 und 2 regelt die Ordnung zur 
Findung und Wahl der Gleichstellungsbeauftragten 
und ihrer Stellvertreterinnen und zu Abs. 3 die 
Wahlordnung.“ 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 
01.09.2017. 

 

Duisburg und Essen, den 19. September 2017 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
Dr. Rainer Ambrosy 
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